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nllgemteiner ®I)riL

Beitpunft. Die Ausstellung findet statt von Sonnabend den 
30. Juni (0 Ufyr vormittags bis zum 2. 3U^ 7 U^r abends.

Einlieferung. Die (Einlieferung und Uufftellung der Thiere 
und 21usftellungsgegenftände mus am freitag den 29- Зи™ vor 
12 Ш)г mittags beendet fein; später eingelieferte Ausstellungsobjecte 
(Thiere oder Sachen) morden zurückgewiesen. Um 12 Ufyr beginnt 
die ŒErpertise.

Œintrittspreise. Dem publicum ist der Besuc der 2Xus= 
stellung am freitag von 12 Ul?r 2littags nur gegen Eösung von 
Dauerfarten à 2 Rbl., welche auc für die folgenden 3 ^age gelten, 
geftattet; im übrigen beträgt der preis für:

a) îagesbillete, welche 511 einem einmaligen ununterbrochenen 
Besuc der Ausstellung berechtigen: am Sonnabend à 65, am Sonntag 
à 20 und am 2Uontag à 35 Kop.

b) Kinderbillete, wekche 511 einem einmaligen ununterbrochenen 
Besuc der Ausstellung berechtigen, an allen 3 Cagen à \2 Kop.

c) Dauerfarten, giltig von Sonnabend fO Ul?r morgens bis 
Uîontag 7 Uhr abends à 1 Xbl. 50 Kop.

Umfang. Die Ausstellung umfast: Thierschau, (und zwar 
Pferde, Rinder, Schafe, Schweine) landwirthschaftliche 2Uafcbinen und 
Geräthe, landwirthschaftliche feldproducte, landwirthschaftliche 3nduftrie-
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Erzeugnisse, ktnbmirtl)fd}aftlid}c hilfsmittel, forftmirtl}fd}aftlid?c 
21ïdfd)inen, Geräthe und Erzeugnisse, hausindustrie und ländliches 
Gewerbe.

21 nine 1 bung. Pie 21îelbungen werden nom (. 2Tïai bis 511m 
(. 3uni bem 21usftellunpspla£e entgegengenommen. Vont (. 3uni 
(2 Ш}г 2Tlittags merben feine 2Tïelbungen mefyr entgegengenommen. 
Pferbe, 2\inbcr, Sdiafe, S^meine l}aben unter Knmenbung ber 
burd} bds Büreau 511 bc5iel?cnben 2lnmelbe=formulare ftdttjufinben. 
pferbe, Kinber, Scfyafe, Sdnveine finb je auf gefonberten formularelt 
dn5tnnclben. Pic im fornuiktre gefteUten fragen finb leferlid? unb 
bcutlidi 511 beantmorten. Cfyiere ((Einjdtfyicre unb Collectionen) Fönnen 
enttveber 511m preisbemerb ober hors concours gcmelbet merben. 
Cfyiere bürfen nur 511111 preisbemerb in einer Klaffe gcmelbet merben. 
3ft 511 feiner Klaffe and? nicht hors concours gcmelbet, fo merben 
bie liniere nadi (Ermcffen ber Preisrichter, refp. bes 2lusftellungs» 
Comité einer Klaffe juget^cilt.

2Пе1Ьипдеп leblofcr Objecte erfolgen münblid} im 23 ür eau 
ober brieflid} ol}ne 2lmvenbung besonderer formulare unter möglichst 
genauer Bezeichnung ber Gegenstände, ber ungefähren Mngabe bes 
erforderlichen Raumes, bes Hamens unb ber Kbrcffe bes 2lusftcllcrs.

pferbe»2Helb ungen. pferbe finb 511 einer ber im programm 
nal}cr bc5cid}netcn Klaffen 511 melden. Pferbe gemeldet 511 einer ber 
Collections laffen in Gruppe 2, paare unb Diererzüge (Klaffen XVI, 
XVII, XVIII) concurriren ipso jure and} in ben Klaffen für ^ud}t» 
l}engfte (KL I refp. V) unb 3ud?tftuten (KL II refp. VI), falls sie 
bie Concurrenzbedingungen bief er Klaffen erfüllen. Pie Xachfommen 
ber l)engfte refp. Stuten, gcmelbet zu ben familienflassen (KL III, 
VII, VIII), concurriren ipso jure in ben Klaffen XIII, XIV, XV, 
falls fie bie Concurrensbedingungen dieser Klaffen erfüllen.

Rinder-, Sd)afe», 5 d) meine» 2HeIb ungen. 2\inber, Sdiafe 
unb Schweine bürfen nur 511 einer ber im Progrvmm näfyer bezeich­
neten ‘Klaffen gemeldet merben. Rinder, Schafe unb Schweine gemeldet 
511 einer Colletionsflasse (õucht, Collection, familie) concurriren nur 
in ber Collectionsflasse, 511 welcher fie gcmelbet finb, unb ni dit met} г 
um bie für Einzelthiere ausgesetzten Preise.
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Bestätigung. Das Büreau bestätigt bon (Empfang ber 2îTeb 
bung, Dorbefyältlid} ber Prüfung durc den komité. Bei (Einlieferung 
ber Chiere ist bie Beftätigung der Zleldung vorzuweisen.

21 us w cd) fei un g. 2luswed)felung gemeldeter Chiere innerhalb 
ein und berfelben Klaffe ift gestattet, falls dieselbe dem Büreau vor 
Aufstellung ber Chiere angezeigt wird. (Ein auf bie Auswechselung 
bezüglicher Anschlag ift nac Beprüfung durc ben komité vom 2lus» 
steller am Staube bes CChieres anzubringen.

Derfidjeruug. Zur gegen feuer Fönnen auf diesbezüglichen 
Bemer bes Ausstellers unter Angabe bes Betrages ber PerfidKrungs« 
summe bie Ausstellungsobjecte für Rechnung bes Ausstellers versichert 
werden. Dem Antrage bes Ausstellers auf Dersicherung feiner Objecte 
wird fettens bes komités nur in dem falle nachgefommen, wenn 
gleichzeitig mit ber Zîïelbung bie Verficfyerungsprämie im Betrage von 
65 Kop. für [00 2\bl. eingesandt wird.

Derantwortung. Der Komité übernimmt feinerlei Perant« 
wortung für etwa vorfommende Befd)äbigungen ober Verlufte ber 
2lusftellungsobjecte.

Unterfucfyung unb urücweisung. Das Ked?t ber Unter» 
suchung auf den (ßefunb^eits$uftanb ber TChiere behält sic ber Komité 
vor. Kranfe unb mit fehlern behaftete Chiere fönnen vor unb 
während ber 2lusftellung durc den Komité vom Platze entfernt 
tverben. Der "Komité behält sic bas 2\edit vor, bie ihm für bie 
2lusftellung ungeeignet erscheinenden Chiere unb Objecte sowohl bei ber 
2TleIbung als auc bei ber (Einlieferung zurückzuweisen. Die preis« 
rid^ter sind berechtigt, über bie Details ber 2Helbung eine (Eontrolle 
5U üben unb für wissentlic falsche 2lngaben beim Komité ben 2lus« 
fd?lu| bes betreffenden 21usftellers unb feiner Objecte von ber 2Xus« 
stellung auf Grund eines bie 2Hotive entljaltenben protocolles 511 
beantragen.

2luffid}t. Die 2Iuffid)t auf dem 2Iusftellungspla^e wirb von 
ben Komitégliedern, ben Schauwarten uub ben Ordnern, welchen 
Wäd)ter unterstellt sind, ausgeübt; ben 2lnorbnungen bes 2Iufficbts« 
personals ift unweigerlic folge 5U leisten.

Stanbgelb. Das Stanbgelb ift vor Eröffnung ber 2lusftellung 
von ben 2lusftellern dem Pflegepersonal einzuhändigen unb wirb diesem 
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Ьигф die Schauwarte gleic nac Uufftellung der Chiere gegen Empfangs­

bescheinigung abgefragt. Das Standgeld beträgt:

A. ïl)iere:

() für eine  ............................................. 1 KbI. 50 Kop.
2) „ „ Rinderlatere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 „ - „
3) „ „ „ für Bauervieh, ausge­

stellt in (Gruppe 5 . . — „ 50 „
4) „ einen Sd^affobcn................................................. 1 „
5) „ „ 5d?weinefoben. t „ 50 „
6) „ ein So? (für 3uchthengste u. 5ud?tftuten) 3 „ — „

B. für leblose Musftelhingsobjecte unter Dach:
() pro ^uabrat=^u| Cischfläche . (5 Kop.
2) „ „ Wandfläche . (0 „
3) „ „ 3obenfläd}e . 5 „

l?on 2Uafd}inen ic. wird, sofern sie im freien ober eigenen 
Povillons des Alusstellers ausgestellt werden, fein Standgeld erhoben. 
Dorhandene (Einrichtungen dürfen ohne Œinwilligung bes Komité nicht 
von ben Uusftellern ober ihrem Personal geändert werden.

Wartung, für Wartung, pflege, futter, Abräumung und 
(Transport bcr Uusftellungsobjefte hat ber 2lusfteller für feine Kosten 
und durc fein eigenes Personal 511 sorgen. Die 3ahl bes Personals 
ift, sofern es die Wartung ber (Liiere und Bedienung ber 2naschinen 
betrifft, mit ben Schauwarten 511 vereinbaren, und erhält biefes Per« 
fonal von ben Schauwarten unentgeltlich sichtbar 511 tragende Ulrichen. 
Wer biefes 2lb5eid}en verliert ober anderen Personen 5ur Benutzung 
übergiebt, mus ( Rbl. in bie 2lusftellung$faffe zahlen.

Pfleger. Die Pfleger ber Chiere dürfen von 9 11 hr morgens 
bis 7 Uhr abends während ber 2lusftellung ben 21usftellungsplah nicht 
verlaffen; thun fie es in biefer Beit, fo werden fie nur gegen €öfung 
eines Cagesbillets wieder hcre*nÖeMfen. Die Pfleger haben bie Rei­
nigung und Beschicung ber ihnen anvertrauten Chiere vor 7 Uhr 
morgens 511 besorgen.

futter. Klee, l)eu, Streustroh, loafer, Gerste und hafermehl 
fönnen zu festen Preisen in bestimmten Stunden auf dem Ausstellungs: 
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plaide gefauft iverben. Dasser ivirb umfonft geliefert. 3c^er ^us' 
fteller ift berechtigt, 511m Gebrauc für feine Thieve futter mitzubringen, 
bod) barf er davon nicht auf dem 2lu$ftellungspla^e verkaufen.

Vor führen. Pa? Vorfüfyren eines jeden Chieres Fann jeder- 
jeit von den Komitégliedern, Preisrichtern und Schauwarten verlangt 
werden. 2llle Stiere muffen mit Xasenringen versehen fein. Pie pferbe 
werden täglic 511 bestimmten Stunden vorgeritten, «gefahren ober 
-geführt und ift dabei bie vom Sdiauivart festgesetzte Ordnung ein^u« 
halten. 2111e mit I. und II. Preisen prämiirten pferbe und Rinder 
sind zwecs pfyotograpfyifdier 2lufnafyme vorzuführen.

Thierärztliche 2ltteftate. (Ein Deterinair wird während der 
2lusftellung jugegen fein und am letzten 2lusftellungstage in näl)cr 
511 bestimmenden Stunden bie für den Bahntransport erforderlichen 
tl^ierärjtlid^en 2ltteftate ausstellen; bie Kosten derselben fyat ber 23efteller 
511 tragen.

Der f auf. für alle verfäuflichen Chiere sowohl, als auc leb« 
losen 2Iusftellungsobjectc ift ber DerFaufspreis bei ber 2Helbung 
unbedingt a 11511 geben und darf derselbe tväfyrenb ber 2Iu$ftellung 
nid)t erhöht werden. Per Verfauf ber iT^icre findet durc 
bas 23üreau statt und hat nur ber auf solche 2lrt abgeschlossene 
Verfauf Giltigfeit. Vom Derfäufer wird falls ber Verfauf 511 
Staube gefommen, für hiere eine 2lbgabe von 3% ber DerFaufs- 
summe, von leblosen (Objecten (% ber DerFaufssumme 511 Gunsten 
ber 2lusftellungsfaffe erhoben. für verheimlichte Derfäufe werden 
20% erhoben. Von dem Verfauf land- und forftivirtl?fd)aftlicber 
2Itafd)inen, (ßerätlje und l)ilsmittel wird feine 2lbgabe erhoben.

2luction. Pie 2luction beginnt am letzten 2(usftellungstage 
nac I 2U)r nachmittags. 5ur Auction werden nur ül)ierc, nicht 
leblose 2lusftellungsobjecte jugelaffen und 5ivar:

1) alle von vornherein als 511г 2luction, refp. verfäufllic gemel­
beten Thiere, soweit dieselben nicht vor 23eginn ber 2Iuction verfauft 
worden sind und ber 2lusfteller bie 5ivar fäufllic gemeibeten, aber 
unverfauften Chiere auf bie 2Iuction bringen will;

2) alle als unverfäuflic ausgestellten î^iere, bie ber 2Iusfteller 
511г 2luction bringen will, jedoch unterliegen biefe einer 2luctionfteuer
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non 5U Kop. pro Pfer, resp. Rind und 25 Kop. pro Stüc Klein»
viel?, welche bei der 2Tleldung 511г Aluction nom Besitzer bes Chieres 
im Vüreau 511 entrichten ift;

3) nid)t ausgestellt gewesene Chiere; diese unterliegen einer 
Aluctions steuer von 3 Kbl. pro Pferd, resp. Rind und 1 KbL pro 
Stüc Kleinvieh, mcld)c Steuer bei der 2leldung 311г Auction nom 
Besitzer des Ehieres im Büreau 511 entrichten iff.

3ft der Verlauf auf der Auction 511 Staube gefommen, fo zahlt 
der Verläufer 3% der Derkaufssumme 311 fünften der Ausstellungs­
taffe. 3efreit von der ahlung obiger Abgabe sind diejenigen, welche 
ifyre Chiere zurückgefauft haben.

2väumung. Die Räumung des Alusstellungsplatzes beginnt mit 
dem Schluß der Alusstellung unb mus binnen 3 Tagen beenbet fein. 
Kusftelhmgsobjecte bie während dieser frist nicht abgeholt sind. Der» 
fallen 311 Gunsten der Ausstellungskasse.

Ausreichung der Prämien. Die Ausreichung der zuerkannten 
Preise unb Diplome erfolgt am leisten Ausstellungstage durc den 
Komité auf Grund der Preisrichterprotocolle.

Prämien unb Diplome, welche nicht an diesem Tage in «Empfang 
genommen worden sind, fönnen bis spätestens 511m Schlus des 3dhrcs 
im Secretariat ber gemeinnützigen unb landwirthschaftlichen Sesellschaft 
für Süb=£iDlanb (Ц —I Hhr) abgeholt werben. Eine Dersendung 
durc bie poft übernimmt der Komité nid?t.
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Prämiirte C I) ie re. Jn Wenden ober Dorpat prämiirte 
Thiere fönnen, wenn jur selben ‘Klaffe gemeldet, in welcher fie prämiirt 
worden, nur auf eine fyöfyere Prämie in Concurrenz treten.

Prüfung — Œrpertise. ПафЬсш seitens bes Comité fefb 
gestellt worden, ob bie ausgestellten Chiere mit allen vom Programm 
geforderten Angaben gemeldet worden unb überhaupt 511г Concurred 
zulässig sind, beginnt bie Thätigfeit der Richter auf Grundlage eines 
Derseicfyniffes, enthaltend alle 511m Preisbewerb jugelaffenen Chiere. 
Die Cfyätigfeit der Richter besteht in der 23eurt^eihing bes Cl)ieres, 
vorherrschend nadi ben an ber äußern Erscheinung 511 beurtheilenden 
Eigenschaften, ob ein unb welcher preis dem Cljier jusuerfennen fei, 
unb sind bie thatsäclic guten, nicht bie relativ besten 
Chiere 511 prämiiren.

Geschäftsordnung der Preisrichter. Die Obmänner einer 
jeden 2lbtl?eilung bestimmen bie Ordnung der ŒErpertise in itérer 
2lbtl)cihing. Jeder Gruppe bet Preisrichter wird ein Schauwart 
5ugett?eilt. — Preisrichter, bie zugleic 2lusfteller sind, treten für bie 
Klaffe, in ber fie 2lusftellen, als 2Kditer ab, an iljre Stelle tritt für 
bie betr. Klaffe ein vom Obmann unb dem Präsidenten bes 2lusftellunng$= 
Komité cooptierter Richter.

jn jeder Klaffe wird bie Prüfung durc ^ivei Preisrichtern unb 
einen Obmann vorgenommen. Sind bie beiden Preisrichter verschie­
dener 2ПеЬшпд, fo giebt der Obmann jtvifdicn den beiden 2lnfiditen 
den 2lusfdilag. Der Schauwart der betreffenden 2lbtl?eilung füljrt bas 
Protofoll unb Ijat eine berathende Stimme.

Preisverf Teilung. Geldpreise dürfen nicht geteilt werden.— 
Geldpreise unb 2HebailIen, ausgesetzt 511г Prämiirung in einer Klaffe 
dürfen nicht 511г Dermehrung programmmässiger Preise in einer andern 
Klaffe verwandt werden.
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2lbt^eihmg I. Pferde.
Pie Preisrichter in ber Pferdeabtheilung werden nom Ausstellungs- 

Komité auf Dorstellung des Vereins 511г förderung der livländischen 
pferbejucht ernannt.

Sei sehr reicher Beschicung einer Klaffe mit hervorragend guten 
Thieren ift es den Preisrichtern geftattct 511г Vermehrung des I. und 
П. preifes bie Ausreichung diesbezüglicher eugnisse beim komité 
511 beantragen.

üchter. Kis 5üd)ter gilt der, dem bie Zîîutter bes au$5U« 
stellenden Chieres 511г ^eit der Empfängnis gehörte.

21 uf gezogen. 2Us vom 2lusftcllcr aufgezogen ift anjufehen: 
ein pferb bas vor vollendetem ersten Lebensjahre in ben Besit bes 
2lusftellers übergegangen ift.

Zachweise über eigene 2luf5iid)t und Züchtung ber ausge= 
ftellten Pferde durc bie 2lusfteller 2c. ift ber Komité einsuforbern 
berechtigt, aber nicht verpflichtet; für 2lusfteller bäuerlichen Staubes 
gilt als Zachweis eigener 2luf5iid)t ein 2ltteftat ber örtlichen (6emeinbe= 
verwaltung, welches bei ber 2Tlelbung beisubringen ift.

3utheilung 511г Klaffe. Pie Preisrichter sind berechtigt, 
Pferde, bie 511m Preisbeiverb in einer bestimmten Klaffe angemeldet 
sind, falls dieselben in dieser Klaffe nicht prämiirungswerth erscheinen, 
in einer anberen Klaffe concurrieren 511 lassen.

ZHelb ungen. Pferde finb 511 einer ber im programm näher 
bezeichneten Klaffen 511 melden, pferbe gemeldet 511 einer ber 
Collectionsflassen in Gruppe 2, paare und Diererzüge (Klaffen XVI, 
XVII, XVIII), concurrieren ipso jure auch in ben Klaffen für 
<5uchthengfte und õuchtstuten (Klaffen I, II, V, VI) falls fie bie 
Concurrenzbedingungen dieser Klaffen erfüllen. Pie Xachfommen ber 
hengste, refp. Stuten, gemeldet 511 bon familienklassen (Klaffen III, 
VII, VIII), concurrieren ipso jure in ben Klaffen XIII, XIV, XV, 
falls fie bie Concurrenzbedingungen biefer Klaffen erfüllen.

3u ben Klaffen III, VII, VIII (familien) fönnen auc pferbe 
verschiedener Besitzer 511 einer Collection vereinigt werden. Pic Preise 
werden dem Besitzer bes hengstes, refp. ber 2Tlutterstute ausgezahlt.



Gruppe {. Buchtpferde.

A. Keit= und Dagenpferde mit nac weislic englischem 
3Iut.

Klaffe I. hengste vor dem {. Juni 189? 
geboren nicht unter 2 Arschin 5 U)er= 
fd)of hoc.................................

Klaffe II. Stuten, die wenigstens ein 
^o^len normal ausgetragen und ge= 
boren haben, vor dem (. 3Unt 
189? geboren, nid)t unter 2 Arschin 
2 WDerschof fyod?....................

Klaffe III. hengste mit nicht weniger als 
3 unmittelbaren Zachkommen, von 
denen einer wenigstens 3 3dbrc alt 
fein mus.................................

Klaffe IV. Ruditen, d. h. die Ausstellung 
von 4 im 3n^be vom Alussteller 
gezüchteten und aufgezogenen Pferden 
die in 2 aufeinander folgenden 3a^-' 
ren geboren und nicht jünger als 
2 3ai?r^ f,nb..........................

I. pr. II. pr. III. pr.

1 filb. 1 br. Dipl.

2 filb. 2 br. Dipl.

1 filb. 1 br. 1 Dipl,
u. 50 Rbl. u. 25 R. 1Ц0 R.

I filb. 1 br. Dipl, 
u. 100 KbI. u. 50 R.

B. Krbeitsfd}lag, qualificirt für 2lrbeit im Schritt 
und Trab.

Klaffe V. hengste mit nachweislic engli= 
feiern Blute, vor dem . Зи™ 1897 
geboren, nidit unter 2 2rschin 2 
DDerschof ^od>.........................

Klaffe VI. Stuten, die wenigstens ein 
fohlen normal ausgetragen und ge= 
boren fyaben, niebt unter 2 2lrfdnn 
fyo$, vor dem V Juni (897 geboren

( filb. 1 In. Dipl.

2 filb. 2 br. Dipl.

Klaffe VII. hengste mit nachweislic 
englifdiem Blut mit nicht weniger 
als 3 unmittelbaren Xachfommen, 
von denen einer wenigstens 3 3<Фге 
alt fein mu|.......................... ( filb.

u. 50 2bl.
I br. ( Dipl, 

u. 25 2\. u. (0 R.
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I. pr. II. pr. III. pr.
Klaffe VIII. Stuten mit 2 Uac^fommen, 

von denen einer wenigstens 3 3übre , .
alt fein muß...................................... I silb. I br. 1 Dipl.

U. 25 Rbl. U. 15 K. u. 102.
2Inmcrhing. Per Geldpreis wird nur 2lusftcllcru bäuerlichen Staubes zuerfannt-

Klaffe IX. Ruditen, b. h. die Alusstellung 
von 4 im 3n^n^e 110111 Alussteller 
ge5Üd]teten und aufgezogenen Pferden, 
Sie von hengsten mit nachweislich 
engliscbem 23lute abstammen, in 2 
aufeinanderfolgenden З^^еп gebo­
ren u. nicht jünger als 2 3al?rc sind I silb. I br. Dipl.

u. fOO KbL u. 50 R.

C. johlen des Keit=, Dagen- und Arbeitsschlages.

Klaffe X. ^ofylen aus Gruppe I A u.
В bis 6 îîîonate alt..........................2 Conditionspreise à 10Nbl.

für Aussteller bäuerlichen 
Standes, sonst Dipl.

Klaffe XL fohlen aus (Sruppe I Л u.
В im alter non 6—^8 Kîonaten 2 Conditionspreise à 10 Xbl. 

für Alussteller bäuerlichen 
Standes, sonst Dipl.

Klaffe XII. fohlen aus Gruppe I A
u. В von IV,—3 3al}ren . . . 2 Conditionspreise à 10 2\Ы. 

für Aussteller bäuerlichen 
Standes, sonst Dipl.

(gruppe 2. (^clirauifispfcrbc.

2nTedaillen und Geldpreise gelangen nur in dem ^alle 1111 
bie Aussteller von Gebrauchspferden 511г Dertheilung, wenn bie Pferde 

von dem Aussteller aufgezogen (conf. pag. 8) sind. Jm andern 

falle erhält Aussteller nur ein Beugnis über bon ilpn $uer= 
Rannten preis.

Das Vorfahre n ober Dorr eiten kann durch Herren ober 
Personal gefdieljen. Auf Kutrag bes Ausstellers fann vom Preisrichter­
Collegium dem Personal für correctes Vorfüfyren der Chiere im 
Gebrauc ein (E^renjeic^en zuerFannt werden.
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2lusrüftung ber 2\eitpferbe. Keitpferbe möffen unter engïi= 
fd)ent Sattel norgeritten werben; (Dffijieren ift es freigeftellt аиф 
2Hilitairfättel 511 benutzen. 2111e 2Iusf$müching ift 511 vermeiben.

Verlangte £eiftungen ber Keitpferbe: Ku^iges Stehen 
beim 2luf= unb 2lbfi^en, reiner Schritt, nerfiu^ter unb ftarfer Trab, 
ruhiges 2lngaloppieren auf beibe ^ânbe, Ke^rmenbungen in biefen 
5 ©angarten.

Kusrüftung ber IVagen- unb 2lrbeitspferbe: Elegante 
2lusrüftung wirb bei ber Prämiirung тф1 berücffiditigt. Per 2lnfpann 
mu| gut paffen, fauber, folib unb orbentlid) fein. 23ei Vorführung 
non (Equipagen Ьигф Perfonal wirb eine faubere unb orbentlidie 
2lusrüftung bes Kutfc^ers verlangt. Pie IVagen felbft fallen bei ber 

Veurt^eilung nidit ins 03emid)t.

Verlangte Seiftungen ber IVagem unb 2(rbeitspferbe: 
pugfeftigfeit, ruhiges halten, 2lnfahren im Sd^ritt ober Œrab, 2ЬфаИеп, 
Wenbungen, furler unb ftarfer ŒTrab.

I. pr. II. pr. in. pr.
Klaffe XIII. Reitpferde vor dem . Juni 

(898 geboren, nicht unter 2 2lrfdnn 
2 P)erfd?of . . '................' . 1 filb. t br. Pipi.

Klaffe XIV. Einspännig gefahrene 2Va= 
genpferbe nor dem f. Juni 1898 
geboren, nicht unter 2 2lrf<hin 
2 .................... ................................. 1 filb. l br. Pipi.

Klaffe XV. Œinspännig gefahrene 2lr= 
beitspferbe nor dem {. Juni (898 
geboren, nicht unter 2 2rschin . . ( filb. l br. Pipi.

Klaffe XVI. «Stneifpännig gefahrene И)а» 
genpferbe nor dem f. Juni (898 
geboren, nicht unter 2 2lrfd)in 2 
LDerschof, von gleicher ®rö|e unb 
23auart, gleichem Temperament unb 
gleicher faltung..................... 1 filb. t br. Pipi.

Klaffe XVII. Eweispännig gefahrene 2lr= 
beitspferbe nor dem (. Juni (898 
geboren, nid?t unter 2 2lrfd)in, non 
gleicher Srösze unb 23auart, gleichem 
Temperament........................... ( filb. 1 br. Pipi.
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I. pr. II. pr. IIL pr.
‘Klaffe XVIII. Diererzüge. pferbe vor 

bcm p 3uni l898 geboren, nicht 
unter 2 2lrfd)in 2 WDerschof, non 
gleicher <0rö|e und Bauart, gleichem ,
Temperament und gleidier faltung 1 fill'. I br. Dipl.

2lbtbeihiik3 II. Kinber.
Pic Preisrichter in bcr Kinberabtfyeilung werden vom 2Iusftellungs= 

Komité auf Dorschlag des Derbandes Baltischer Rinderzüchter ernannt.

Bei sehr reicher Befd)icfung einer Klaffe mit hervorragend 
guten freieren ift es den Preisrichtern geftattet 511г Dermefyrung bes 
I. und II. Preises die Ausreichung biesbe5Üglid)er ^eugniffe beim 

Komité 511 beantragen..
5üd)ter. Kis 3üchter gilt bcr, dem bie Piuttcr bes 0115511= 

stellenden filières 511г õeit ber Empfängnis gehörte.
Kufgesogen. 2lls vom Aussteller aufgezogen ftnb anzusehen: 

a) Rinder, bie vor vollendetem ersten £eben$jal}r in den Besit bes 

Ausstellers übergegangen sind;
b) Rinder, gc5Üd)tct und erzogen auf bcr bie Ausstellung beschicenden 

Wirtl^fdiaft, welche durc Kauf, Erbfolge ober Arrende in den 
Besit bes Alusstellers übergegangen finb;

c) Rinder, bie einer beerbe angehören, welche beerde bcr Aussteller 
zwecks Weiter5Üd)tung angefauft fyat.
Reinblut. 2lls Reinblut werden 511г Concurrens um bie für

dasselbe ausgesetzten Preise 5ugelaffen:
a) Rinder, bie aus dem Auslande importirt und nachweislich rein­

blütig finb, ober nachweislic von fold]cn importirten abstammen;
b) Rinder, bie von bcr Körungscommission als reinblütig angefört 

und in bas Stammbuch eingetragen finb ober nachweislic von 

Stammbud)tl?icren abstammen ;
c) Rinder, bie 5tvar aus einer Kreuzung tyervorgegangen finb, 

aber durc ständiges Auffreuzen mit Stieren einer Kaffe in 
wenigstens vier Generationen bie typischen formen bcr Kaffe 

bief er Stiere erlangt haben;
d) Rinder, bie nachweislic aus einer Dermischung bcr sub. a, b, c 

angeführten Kinber einer und derselben Kaffe hervorgegangen finb.
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Kachweise. 3ebes Thier, bas als reinblütig concurrieren soll, 
mus ein Ktteftat feines 3üchters haben, durc welches feine Reinblü- 
tigfeit beglaubigt ift. 3n diesem Ktteftat mus bas ^eid?en angegeben 
fein, mit meinem bas Thier gezeichnet ift.

Kopfsahl. Kus einer Wirt[)fd?aftseint?eit in einer Klaffe 
ausgeftellte Sudeten ober (Tollectionen, welche an Kopfzahl die vom 
programm firirte ÎKinimalanjal?! übersteigen, werden immer nur als 
eine 5>ud?t refp. Collection aufgefa^t.

2lilchertrag und Sewicht. (Es ift enminfd)t, das bei 2Hcb 
bung von Kühen der 2HiId?ertrag ber letzten, beenbeten £actations. 
periobe (in Stof), foivie bie Dauer derselben (in (Tagen) angegeben 
werde. Sollte eine Kuh noch in ber ersten 2ТШф fein, fo wäre ber 
2Hild?ertrag vom Cage ber Geburt bes Kalbes bis zum Cage ber 
2Teldung anzugeben.

Rindermeldungen. Rinder dürfen nur 511 einer ber im 
Programm näher bezeichneten Klaffen gemeldet werden. Rinder 
gemeldet 511 einer CollectionsFlasse (5“ФЬ Collection, familie) concur­
rieten nur in ber Collectionsflasse 511 welcher fie gemeldet sind und 
ni dit mehr um bie für Einzelthiere ausgesetzten Preise.

3n ben familienFlasfen (Klaffen XI, XII, XXXII, XXXIII) 
fönnen bie Z(ad?fommen, fofern fie Stiere finb, verschiedenen 23efi^ern 
gehören. Die preife werden dem Besitzer bes Dater- refp. 2Hutter= 
thieres ausgereicht.

Das £ebenbgeivid?t ber Rinder ift, wenn möglich, anzugeben (in 
ruff. pfb.), foivie auc ber Cag ber Wägung.

Gruppe (. ^nfller-^einBhit.

Da aus 2HangeI an Geldmitteln ber (Beneralverfamnielungsbefd)lu| 
vom 28. 3dnudr (898 betreff, gesonderte Concurrens ber Kugler, 
fünen unb fünen Angler, in diesem 3a^re nicht fyat 511г Ausführung 
gelangen fönnen, fo concurrieren (9O( in dieser (Gruppe wie bisher 
Kugler, fünen unb ^ünen=Kngler gemeinsam um bie preife.

Klaffe I. Stiere ausländischer herfunft 
(8—24 2Honate alt . . .

Klaffe II. Stiere ausländischer herFunft 
24—36 2Konate alt..............

I. pr. il pr. in. pr.

I silb. ( br. Dipl.

I filb. ( br. Dipl.
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Klasse TIL Stiere ausländischer l)erfunft 
über 36 ZUonate alt..............

Klaffe IV. Stiere inländischer herFunft 
18—2^ 2Tonate alt.............

Klaffe V. Stiere inländischer herfunft 
2^—36 2Honate alt..............

Klaffe VI. Stiere inländischer herfunft 
über 36 ZTIonate alt.............

Klaffe VII. Kühe in der ersten ober 
jivciten 21Iild?, im ^nlanbe geboren

Klaffe VIII. КСфе in ber dritten 2Tlilc 
und älter im Jnlande geboren . .

Klaffe IX. Buchten, bestehend aus min» 
heftens einem Stier inländischer ober 
ausländischer t)erfunft und 4 in« 
ländischen Kühen eigener ЗиФ1 
bes Ausstellers..........................

Klaffe X. Kufycollectionen, beftefyenb 
aus mindestens 5 ausgeglichenen 
gieren nur inländischer herfunft, 
ober bestehend aus mindestens 5 
ausgeglichenen gieren theils inlän- 
biffer, theils ausländischer herkunft

I. pr. II. pr. in. pr.

1 silb. I br. Dipl.

I silb. I br. Dipl.

I silb. I br. Dipl.
u. 75 X. u. 25 R.

1 silb. t br. Dipl.

25 R. u. I silb. I br. Dipl.

25X.U. t fUb. 1 br. Dipl.

1 silb. V br. Dipl, 
u. too X. il. 50 X.

1 silb. X br. Dipl, 
u. 75 X. U. 25 X.

Klaffe XI. familte Stier, beftefyenb aus 
einem Stier in- ober ausländischer 
herfunft und feinen 4 unmittelbaren 
lachkommen, oljne Xücsicht auf bas 
(ßefdiledit derselben, geboren vor dem 
t. 3anuar 1900 ....................

Klaffe XII. Familie Kuh, bestehend aus 
einer kuh in- ober ausländischer 
herfunft und ihren 3 unmittelbaren 
naebfommen, ohne Xücffidü auf 
bas (6efd)Iedit derselben, geboren 
vor dem januar 1900 . . .

1 silb. 1 br. Dipl.
U. too R. u. 50 R.

t silb.
u. 75 R.

t br. Dipl, 
u. 25 2.

NB. Weibliche 2lacfommen müssen vom 2tusftelter gc5Üd?tet nnd erjogen 
fein und sic in feinem Besit befinden, männliche Uad?fommen muffen vom 
2Iusfteller gezüchtet fein, brauchen aber weder von iljm aufgejogen 511 fein no 
fid? in feinem Besit zu befinden.
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Kkiffe XIII. 3ungvie^côIIection, hefte» 
t?enb uns nidjt weniger aïs 6 im 
3nlanbe gebotenen weiblichen Chie- 
ren eigener glicht bes Kusftellers, 
nicht unter | •/, ja^r ait, nod? nidit 
in 2HiIcb, aber gebeett non einem 
Keinblut-Stier...........................

Klaffe XIV. 3utigviefycollection, mie 
Klaffe XIII, jedoc brauchen bie 
Chiere nid?t eigener 5ud)t bes Mus» 
stellers 511 fein..........................

Klaffe XV. 3ungi)iel)collection, bestehend 
aus nidit weniger als 6 im 3nlanbe 
geborenen weiblichen Chieren im 
Alter von {0—18 21Tonaten, nodi 
nid}t gedeckt................................ '

Klaffe X\ I. Kälbercollection, bestehend 
aus nict weniger als 6 im 3nlanbc 
geborenen Kuhfälbern, im 2lter von 
4—(0 2Honaten, verfäuflic . .

I. pr. II. pr. III. pr.

1 filb. I br. Dipl, 
u. 50 K. 11.15 2V

1 filb. I br. Dipl.

Dipl.

Dipl.

(Sruppe 2. Дп0Гег-Х>аГ66Гп1.

Klaffe X\ II. Kühe in ber erften ober 
sweiten 2Tilch, im 3nlanbe geboren

Klaffe XVIII. Kü^in ber dritten 2ШЦ 
unb älter, im Jnlande geboren .

Klaffe XIX. 5ud}ten, bestehend aus min- 
beftens einem Keinblut=5tier im ober 
ausländischer herFunft unb 4 inlän. 
dischen Killen eigener Kucbt bes 
Ausstellers.................... ...... ,

Klaffe XX. Kuhcollection, bestehend aus 
mindestens 5 ausgeglichenen Thieren 
inlänbifd?er herFunft..............

Klaffe XXI. Familie Kuh, bestehend aus 
einer l)albblutful) unb ihren 5 wcib= 
liefen 2ïachfommen eigener 5ud)t 
bes Alusstellers, geboren vor dem 
V 3<muar <900, abstammend von 
einem Reinblutstier..............

10 2V u. I filb. I br. Dipl. 

(OK.u. (filb. br. Dipl.

1 filb. I br. Dipl, 
u. 75 2V u. 25 2.

1 filb. 1 br. Dipl, 
u. 50 2?. u. 25 2.

1 filb. I br. Dipl, 
u. 50 2. u. 25 2V

Klasfe XXIa. ungviehcollection, bestehend aus
п1ф! weniger als 6 im 3nlani>e geborenen
weiblichen Chieren eigener 5udn‘ bes Alus- 
stellers, nid)t unter р/г 3al(re alt, noc 
nidit in lilch, aber gedeckt von einem
Seinblutjtiet . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Zt. u. I filb. 1br. Dipt.



Gruppe 3. @lfriesen-Reinbfut.
I. pr.

1 filb.

II. pr. III. pr.
Klaffe XXII. Stiere ausländischer ^er=

kunft 18 — 2^ ZUonate alt . . . 1 br. Dipl.

Klaffe XXIII. Stiere auslänbifd)ar Qer= 
f unft 2^—36 2Tlonate alt . . . 1 filb. I br. Dipl.

Klaffe XXIV. Stiere ausländischer l)er= 
unft über 36 ZHonate alt . . . 1 filb. 1 br. Dipl.

Klaffe XXV. Stiere inländischer Г)ег= 
funft 18 — 2^ ZUonate alt . . . 1 filb. 1 br. Dipl.

Klaffe XXVI. Stiere inländischer ^er= 
funft 2^—36 ZUonate alt . . . 1 filb. 1 br. Dipl.

u. 75 R. u. 25 ZV
Klaffe XXVII. Stiere inländischer l)er= 

funft über 36 Zllonate alt . . . 1 filb. 1 br. Dipl.

Klaffe XXVIII, kühe in der ersten ober
5meitcn 2ilc, im З11^^ geboren 25 K. u. (. filb. {br. Dipl.

Klaffe XXIX. Kühe in ber dritten Zltild)
und älter, im 3nltin^e geboren ■ 25 K. u. I filb. I br. Dipl.

Klaffe XXX. Zuchten,, bestehend aus 
mindestens einem Stiere in= ober 
ausländischer £)erfunft und 4 inlän= 
dischen Kühen eigener 5иФ1 bes 
Ausstellers................................. I filb. I br. Dipl.

u. 100 R. u. 50 X.
Klaffe XXXI. Kuhcolleltion, bestehend 

aus mindestens 5 ausgeglichenen 
Thieren nur inländischer herFunft, 
ober bestehend aus mindestens 5 
ausgeglichenen Chieren theils in­
ländischer, theils ausländ, herfunft I filb. I br. Dipl.

u. 75 R. u. 25 X.
Klaffe XXXII, amilie Stier, bestehend 

aus einem Stier in- ober ausländi­
scher l)erfunft und feinen 4 unmit­
telbaren Zcadifommen ofyne Kücf= 
fid?t auf bas Geschlecht derselben, 
geboren vor dem 3dinkn" 1900 I filb. I br. Dipl.

u. 100 R. u. 50 K.
Klaffe XXXIII, familie Kuh, bestehend 

aus einer Kuh in= ober ausländischer 
herkunft unb ifyren 3 unmittelbaren
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_ I. pr. II. pr. III. pr.
-ackommen ohne Rücsicht auf das
®efd)Ied?t derselben, geboren vor
dem 1. Januar 1900 . . . . 1 silb. 1 br. Dipl,

u. 75 2\. u. 25 2.
NB. Weibliche 2Iad?fommen müssen vom Aussteller gezüchtet unb erzogen 

fein und sic in feinem 23efi^ befinden. ШйппНфе Zachfommen muffen vom 
2lusftcller gejüdUct fein, brauchen aber weder von ihm aufgezogen zu fein noc 
sich in feinem Besit 311 befinden.

‘Klaffe XXXIV. 3ungvtefycoUectton, hefte» 
fyenb aus nid)t weniger als 6 im 
Jnlande geborenen weiblichen Tfyic» 
ren eigener £иф! des Ausstellers, 
nicht unter I */а jafyr alt, noc nicht 
in 2ТШф, aber gedeckt von einem
.. .................................................................... 1 silb. I br. Dipl, 

u. 50 2v. u. |5 2\.
Klaffe XXXV. 3ungDiel?collection, wie

Klaffe XXXIV, jedoc brauchen die 
^l?ierc nid)t eigener 3ucht des 2lus= 
stellers 511 fein ....... 1 silb. K br. Dipl.

Klaffe XXXVI. 3ungü^I?collection, he» 
stehend aus nicht weniger als 6 im 
3nlanbe geborenen weiblichen 
ren im Alter von ^0—^8 2Honaten, 
noc nid)t gedeckt.................... Dipl.

Klaffe XXXVII. Kälbercollection, hefte» 
hend aus nicht weniger als 6 im 
3nlanbc geborenen Kuhfälbern, im 
filter von 4—10 2Поп., verkäuflic Dipl.

Gruppe 4. @lfriefen-Gafbbfut.

Klaffe XXXVIII. kühe in der ersten ober
5tveiten 2ПНф, im Jnlande geboren (OK.u. ( filb. I br. Dipl.

Klaffe XXXIX. Kül?e in der dritten 2П«ф
unb älter im Зп1апЬе geboren. . [0R.u. 1 silb. 1 br. Dipl.

Klaffe XXXX. 5иФ1еп, beftehend aus
mindestens einem 2\einblut»5tier in»
ober ausländischer herFunft unb 4 in«
ländischen Kühen eigener bes 
Ausstellers............................................ I silb. I br. Dipl.

u. 75 2. u. 25 2v.
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I. pr. II. pr. III. pr.
Klaffe XX XXI. Kuhcollection, bestehend 

aus mindestens 5 ausgeglichenen 
gieren inländischer l)erfunft . . 1 silb. 1 br. Dipl.

u. 50 K. u. (5 2.
Klaffe XXXXII. familie Kuh, bestehend 

aus einer halbblutfuh und ihren 5 
weiblichen Zachfommen eigener ucht 
des Ausstellers, geboren vor dem 
f. 3d11lldr 19°Ü/ abstammend von 
einem Reinblutstier.............. 1 silb. 1 br. Dipl.

u. 50 K. u. 25 2.
Klaffe XXXXIII. 3ungviehcollection, 

bestehend aus nicht weniger als 6 
im 3n^in^c geborenen weiblichen 
freieren eigener ucht des 2lus« 
stellers, nicht unter 1 */s 3a^re 
noch nicht in 2HiIch, aber gedect 
von einem Reinblutstier . . . . 25 R. u. silb. 1 br. Dipl.

Gruppe 5. ^attervteß.

Dieh im Sefi£ von Sauern concurrirt um:
a) kopfpreise nach Ermessen der Preisrichter: 200 KbL;
b) die für Keim und halbblut ausgesetzten Preise, falls glaub» 

würdige Attestate über die Abstammung beigebracht worden sind.

2lbttyeilung 111. Schafe.
Die Preisrichter in der 2Ibtfyeilung für Schafe werden vom 

Ausstellungs:komité ernannt. Sei sehr reicher Beschicung einer Klaffe 
mit hervorragenden guten freieren ift es Öen Preisrichtern geftattet 
jur Permefyrung bes 1. und II. Preises bie Ausreichung diesbezüg- 
lieber Beugnisse beim Konnte 511 beantragen.

AIs ^üd?ter gilt ber dem bie Slutter bes ausgestellten Schafes 
511г 3eit ber Empfängnis gehörte.

211s vom 21usftellcr aufgezogen sind Schafe anzusehen, bie vor 
vollendetem ersten Lebensjahre in den 23efiÇ bes 2lu$ftcIIers über­
gegangen sind.

Xach weise. 3ebes Thier bas als reinblütig concurriren foil, 
mus ein 2ltteftat feines haben, durc welches feine Kein«
blütigkeit beglaubigt ift. 3n diesem 2ltteftat mus bas Zeichen ange­
geben fein, mit welchem bas Dhier gezeichnet ift.



19
Kopfzahl. Kus einer ÎVirt^fd)aftseinl?eit in einer Klaffe aus« 

gestellte Collectionen, ivekfyc an Kopfsahl die vom Programm firirte 

Zninimalanjafyl übersteigen, werden immer nur als eine Collection 

aufgefaszt.

Schafe dürfen nur 511 einer der im Programm näfycr bezeichneten 
Klaffen gemeldet werden. Schafe, gemeldet 511 einer Collection (KL III 

refp. VI) concurriren nur in der Collection und nidit mefyr um die 

für Œinzelthiere ausgesetzten preife.

ruppe (. 55offf4afe.

Klaffe I. Keinblütige Böide in« ober aus« 
ländischer herFunft, nicht unter 
1 3a^r alt.................................

Klaffe IL Dîutterf chafe, inländischer her- 
fünft, ebler refp. veredelter Rasze, 
nid)t unter ( 3a^r ausgestellt 
muffen werden mindestens 2 2Hutter« 
schafe gleichen filters..............

Klaffe III. Collection, bestehend aus 
mindestens ( reinblütigen Boc und 
6 ZHutterfcfyafen, nicht unter ( 3a^r 
alt; bie 2Iuitterfchafe müssen vom 
Kusfteller gezüchtet und erzogen fein

I. pr. II. pr. ui. pr

( filb. 1 br. Dipl.

( br. Dipl.

( filb. ( br. Dipl.

Gruppe 2.

Klaffe IV. Reinblütige Böcke in« oder 
ausländischer herFunft, nicht unter 
1 3abr .................................... I silb. I br. Dipl.

‘Klaffe V. 2Hutterfd)afe, inländischer l)er«
Funft, ebler refp. veredelter 2\a^e 
nicht unter ( З^г ausgestellt 
müssen werden mindestens 2 21lutter= 
schafe gleichen Alters.......................... — ( br. Dipl.

Klaffe VI. Collection, beftefyenb aus 
mindestens ( reinblütigen Boc und 
6 2Hutterfdiafcn, nicht unter ( 3d^v 
alt, bie 2nutterfd)afe müssen vom
Aussteller ge5Üd)tet und erzogen fein ( filb. ( br. Dipl.
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Kbtbeilnikj IV. Sc w eine.
Die Preisrichter in ber Schweineabtheilung werden nom 2lus= 

stellungsskomité ernannt.

23ei sehr reicher Beschicung einer Klaffe mit hervorragend guten 
Chieren ift es Öen Preisrichtern gestattet 511г Dermehrung bes I. und 
II. preifes bic Kusreidnm^ diesbezüglicher 3eugnisse beim Konnte 
511 beantragen.

5üd?ter. Kis <5üd)ter gilt der, dem bie Mhitter der ausge* 
stellten Schweine 511г 5eit der Empfängnis gehörte.

Kufge5ogen. 211$ vom 2Iusfteller aufgezogen sind Sdnveine 
anzusehen, bie vor vollendetem ersten Sebensjafyr in ben Besit bes 
2lu$fteller$ übergegangen finb.

Machweise. 3ebes tTl?ier, bas als reinblütig concurriren soll, 
mus ein 2Itteftat feines Büchters haben, durc welches feine Reinblü- 
tigfeit beglaubigt ift. 3” diesem 2ltteftat mus bas Reichen angegeben 
fein, mit welchem bas Chier gejeiebnet ift.

kopfzahl. 2Ius einer IDirthschaftseinheit in einer Klaffe aus« 
gestellte (£ollectionen, welche an Kopfzahl bie vom Programm firirte 
2ninimalan5afyl übersteigen, werden immer nur als eine Collection 

aufgefast.
Schweine dürfen nur 511 einer der im programm näher bezeich­

neten Klaffen gemeldet werden. Schweine gemeldet 511 einer Collection 
(Klaffe III, resp. VII) concurriren nur in ber <£ollection und nicht 
mehr um bie für Œinzelthiere ausgesetzten Preise.

Gruppe (. Scweine
mit ansgesprochen englischem Œypus.

I. pr.
Klaffe I. (Eber weiser Ka|e in« ober aus« 

ländischer herunft im 2llter von 
(2 2IIonaten und darüber . . . ( silb.

Klaffe II. Sauen rvei|er Rasze inländi- 
fdter l)erfunft im 2Uter von 8 2По= 
naten und darüber.............. —

Klaffe III. Collection, bestehend aus tve« 
nigftens einem (Eber und 2 Sauen; 
letztere müssen vom 2lusfteller ge«

II. pr. ui. pr.

( br. Dipl.

1 br. Dipl.
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I. pr. IL pr. III. pr. 
züchtet und exogen fein uni» min- 
beftens jede einmal ferfel normal „ ,
geworfen und gesäugt Ijaben . . I filb. 1 bv. Pipi.

Klaffe IV. ferkelcollection, bestehend aus 
mindestens 6 ferfeln beff eiben Wut« 
fes nicht unter 5 Wochen alt, ,
verfäuflic............................................. — Pipi­

Gruppe 2. ^djwarje ÿtÇrocine 
mit ausgesprochen englischem Cypus.

Klaffe V. €ber schwarzer Rase in« ober 
ausländischer herkunft im Klter ,
non 12 Wonaten und darüber . . 1 filb. I br. Pipi.

Klaffe VI. Sauen schwarzer Rase in« 
ländischer l)crfunft im Alter von ,
8 Wonaten und darüber . . . . — I br. Pipi.

Klaffe VII. Collection, beftel?enb aus we»
nigftens einem €ber und 2 Sauen;
letztere müssen vom Aussteller ge«
5Üd)tet und erzogen fein und min« 
heftens jebe einmal ferfel normal 
geworfen und gesäugt haben . . I filb. I br. Pipi.

Klaffe VIII. ferfelcollection, beftefyenb 
aus mindestens 6 ferfeln desselben 
Wurfes, nicht unter 5 Wochen alt, ,
verfäuflic............................................. — — Dipl.



Lrllne Ohjerte.

2lbtl)eilung V. £anbivirtfyf$aftli$e iHafdiincn und 
Geräthe.

2Ibth eilung VI. $ aîi d w i r t b f ф a f 11 i ch e P г о d u f t c.

2lbtbei!uikj VIL fanbmirt^fc^aftlic^e Jndustrie- 
Œrzeugnisse.

(2Holferei=(Er5eugntffe sind ausgeschlossen pro 1901).

2lbt^eilung VIII. ^anbmirtbfd)aftlid)c hülfsmittel.
2lbt^eihing IX. forstwirthschaftliche 2HafdHncn/

Geräthe und Produfte.
(Eine Preisvertheilung in diesen 2lbtheihingen V—IX ind. findet 

nid?t statt; es foil ben 2lusftellern lediglic Selegenheit geboten werden, 
bie 23efud)er bet 2IusfteIIung niit ihren Erzeugnissen befannt 511 machen. 
Der komité fast ins 2luge, bei Dorhandensein genügender Geldmittel 
besonders „beachtenswerth" erscheinende Erponate dieser 2lbtl)eilungen 
nac Schlug der 2lusftellung mit Œinwilligung ber 2lusfteller zurückzu­
halten und bie Gegenstände auf ihren Xutzwerth für den £andwirth 
im Gebrauc durc eine Eommiffion prüfen 511 lassen. Eine eventuelle 
Preisvertheilung findet nac Deröffentlichung bes Prüfungsresultates 

auf ber Generalversammlung durc letztere statt.

2lbt^eiluiki X. hausindustrie und 1апЬНфе5 (Бею erbe.
Gruppe к Jrauenarbeiten.

Klaffe I. Webe«, Spinn«, ШЬ=, Stric, häckel- und Klöppelarbeiten. 
Klaffe II. Kunstgewerbearbeiten.

2ln Preisen gelangen in dieser Gruppe 511г Dertheiligung (5 
Ehrengaben und 2lnerfennungsbiplome. Hm bie Ehrengaben concur« 
rieten nur 2lusftellerinnen bäuerlichen Staubes.
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Gruppe 2. 3Rännerar6eiten.

I. pr. II. pr. III. pr
Klaffe I. Schmiede- und Schlosserarbeiten 1 filb. 1 br. Dipl.

Klaffe II. 35fd?lcr= und Stellmacherarbeiten 1 filb. I br. Dipl.
Klaffe III. Böttcherarbeiten ......................... 1 filb. 1 br. Dipl.
Klaffe IV. Drechslerarbeiten.......................... 1 filb. I br. Dipl.
Klaffe V. Sattlerarbeiten................................ 1 filb. I br. Dipl.
Klaffe VI. Korbmacherarbeiten . . . . I filb. f br. Dipl.
Klaffe 
Klaffe

VII. Stroh», Saft» und Spahnarbeiten
VIII. Kunstgewerbe 2lrbciten . . .

1 filb. 1 br. 
Diplome.

Dipl.

2lbtl]eihiikj XL
Xicht in vorftchenbem programme erwähnte 3nbuftrie«<Ereugmffe 

werden, foiveit Kaum vorhanden, nach 2hisival)I des Alusstellungs, 
Komité auger Preisbeiverb jtvar zugelaffen, finbcn jebocb feine 2luf= 
nähme in ben Katalog.

23ei (Selegen^eit ber biesja^rigen U)enbenfd?en 2lusftellung iverben, 
vorausficbtlich ivicberum pflcgermebaillen bes livl. Ü^ierfd)u^üereins 
jur Verkeilung an fold?e perfonen bäuerlichen Staubes gelangen, 
bic sic um bic pflege ber (П)1егс verbient gemacht haben, fei cs, das 
fie als Besitzer, ober Bedienstete bei Besitzern von ^hicren/ ЬФ in ber 
Chierpflege hervorgethan haben.

Um diese Pflegermedaille concurrieren nur perfonen, bic sic mit 
der ^h^rPfle3e rcfP- 5иФ1 beschäftigt haben, wenn von ihnen gepflegte, 
resp. gezüchtete Chiere ausgestellt sind.

Dasz bic ausgestellten (Thiere von den (Soncurrcntcn selbst gepflegt, 
refp. gezüchtet tvorben, ift durc ein von ber betreffenden Gemeinde- 
Derwaltung, refp. den betreffenden Dienstherrn ausgestelltes 2ltteftat, 
bas bis zum 29. 3un’ abends beim komité einzureichen ift, 511 beweisen.

2lnmelbungcn 511г <£oncurrcnz um bic Pflegermedaille werden 
vom Komité bis zum 29. 3uni abends angenommen.

2lnfragcn finb 511 richten:

an bas „2lusftellungs»Komitc in Denden."


